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Erwägungen

E. 1
Mit Eingabe vom 9. September 2022 focht A.________ einen Entscheid des
Regionalgerichts Bern-Mittelland vom 1. September 2022 an, mit welchem ein von ihr in
einem mietrechtlichen Verfahren gestelltes Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege
abgewiesen wurde, und beantragte gleichzeitig die Erteilung der aufschiebenden Wirkung
sowie die "Sistierung".

Diese Eingabe, eingereicht beim Regionalgericht Bern-Mittelland, wurde
zuständigkeitshalber dem Obergericht des Kantons Bern weitergeleitet und von diesem als
Beschwerde entgegengenommen.

Mit Verfügung vom 14. September 2022 trat die Instruktionsrichterin am Obergericht auf
die Begehren um Erteilung der aufschiebenden Wirkung sowie um "Sistierung" nicht ein.

Am 14. Oktober 2022 (Postaufgabe am 17. Oktober 2022) hat A.________ beim
Bundesgericht Beschwerde gegen diese Verfügung eingereicht.

Es wurden keine Vernehmlassungen eingeholt.

E. 2.1
Bei der angefochtenen Verfügung des Obergerichts handelt es sich um einen Vor- und
Zwischenentscheid im Sinne von Art. 93 BGG . Dagegen ist die Beschwerde nach Art. 93
Abs. 1 lit. a BGG nur zulässig, wenn der Entscheid einen nicht wieder gutzumachenden
Nachteil bewirken kann (die Ausnahme von Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG fällt von vornherein
ausser Betracht). Es scheint mehr als zweifelhaft, ob vorliegend ein solcher Nachteil droht,
zumal sich die Beschwerdeführerin dazu nicht nachvollziehbar äussert. Dies kann indes
dahingestellt bleiben:

E. 2.2
Die Beschwerde ist hinreichend zu begründen, ansonsten darauf nicht eingetreten werden
kann ( BGE 140 III 115 E. 2; 134 II 244 E. 2.1). In der Beschwerdeschrift ist in gedrängter
Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt ( Art. 42 Abs. 2 Satz 1
BGG ). Unerlässlich ist dabei, dass auf die Begründung des angefochtenen Entscheids
eingegangen und im Einzelnen aufgezeigt wird, worin eine vom Bundesgericht
überprüfbare Rechtsverletzung liegt ( BGE 140 III 115 E. 2, 86 E. 2).

Die Beschwerde genügt diesen Anforderungen offensichtlich nicht, setzt sich die
Beschwerdeführerin doch mit keinem Wort mit der vorinstanzlichen Erwägung betreffend
aufschiebende Wirkung und Sistierung auseinander. Auch soweit die Beschwerdeführerin
ausführt, das Obergericht sei "nicht zuständig für dieses Verfahren", fehlt jegliche taugliche
Begründung.



E. 3
Auf die Beschwerde ist daher im vereinfachten Verfahren nach Art. 108 Abs. 1 lit. b BGG
nicht einzutreten.

Ausnahmsweise werden keine Gerichtskosten erhoben (Art. 66 Abs. 1 zweiter Satz BGG).
Es kann daher offen bleiben, ob die Beschwerdeführerin (auch) für das bundesgerichtliche
Verfahren (sinngemäss) um unentgeltliche Rechtspflege ersucht.
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